
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/10/16 5Ob559/79,
8Ob570/85

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1979

Norm

ABGB §326 A

ABGB §1500

Rechtssatz

Der Schutz durch das Vertrauensprinzip setzt stets voraus, daß der Erwerber eines Rechtes im Vertrauen auf das

Grundbuch gehandelt hat, ihm also die Abweichung des Grundbuches von der wirklichen Rechtslage nicht bekannt

war.

Entscheidungstexte

5 Ob 559/79

Entscheidungstext OGH 16.10.1979 5 Ob 559/79

8 Ob 570/85

Entscheidungstext OGH 21.11.1985 8 Ob 570/85

Auch
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